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Beamter auf Widerruf bist du nur während des Refs. Keiner zwingt dich, nach dem
Referendariat direkt in den Beruf einzusteigen.

In einigen Bundesländern gibt es Altersgeld, allerdings nicht in Bayern. Wenn man dann bsw.
nach 10 Jahren aufhört, erhält man später seinen Anteil an der Pension, den man sich
"erarbeitet" hat. In Bayern (oder bsw. auch NRW) wird man hingegen nur in der gesetzl. RV
nachversichert, siehe bsw.: https://www.michaelbertling.de/beamtenrecht/n…_altersgeld.htm

Ich würde nicht davon ausgehen, dass es im System irgendwann "ruhiger" zugeht. Es gibt
immer wieder neue Herausforderungen. Es wird auch noch dauern, bis sich die Situation an den
Grundschulen "beruhigt".

"Entspannt Teilzeit" klingt für mich ein wenig naiv. Der Rest der Zeit ist dann eben gefüllt mit
der Kindererziehung und du musst versch. Termine unter einen Hut bringen.

Teilzeit befreit dich auch nicht einfach von einer Klassenleitung. Ich komme zwar nicht aus dem
System Grundschule, kann aber nicht vorstellen, dass es da so viel anders läuft.
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